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Sachverhalt in der Anlage

Feststellung der Jahresrechnung 2013 gem. Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung;
hier: Stadt Lindau (B), Stadtentwässerungswerke Lindau (B), Bäderbetriebe Lindau (B),

Senioren- und Pflegeheim Reutin, Krematorium, Parkraumbewirtschaftung,
Grundstücksmanagement, Gebäude- und Energiemanagement und Stiftungen

Beschluss-Vorschlag:
Nach Prüfung und Beratung durch den Rechnungsprüfungsausschuss beschließt der Stadt
rat, die Jahresrechnung 2013 der Stadt, die Jahresabschlüsse 2013 der Stadtentwässerungs
werke, der Bäderbetriebe und des Senioren- und Pflegeheims Reutin, die Jahresrechungen
2013 des Krematoriums, der Parkraumbewirtschaftung, des Grundstücksmanagements, des
Gebäude- und Energiemanagements und der Stiftungen festzustellen (genauer Wortlaut
siehe Sachverhalt).

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtinvestition

I IMittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle:

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Unterschrift

I IMittel stehen nicht zur Verfügung

Deckungsvorschlag:

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Folgekosten:

1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)



Amt 14

Az.: 14-961/1

Drucksache 1-122/2014

Dem

Stadtrat in

öffentlicher Sitzung am

18. Dezember 2014 vorgelegt

Betreff: Feststellung der Jahresrechnung 2013 gem. Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung
(GO), § 25 Eigenbetriebsverordnung (EBV) und Art. 20 Bayerisches Stiftungs
gesetz (BayStG);
hier: Stadt Lindau (B); Eigenbetriebe Stadtentwässerungswerke Lindau (B) und

Bäderbetriebe Lindau (B); Regiebetriebe Senioren- und Pflegeheim Reutin,
Krematorium, Parkraumbewirtschaftung, Grundstücksmanagement und
Gebäude- und Energiemanagement; Stiftungen

Sachverhalt:

Nach Art. 102 Abs. 3 GO hat der Stadtrat die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung festzustellen.
Hierzu ist erforderlich, dass die Rechnung durch das Rechnungsprüfungsamt und den örtlichen
Rechnungsprüfungsausschuss geprüft ist.
Mit dem Feststellungsbeschluss des Stadtrates ist das Zahlenwerk der Rechnung fixiert. Das be
deutet, dass mit dem Beschluss alle Buchungen des Jahres, einschließlich der gebildeten und
übertragenen Haushaltsreste, der Kassenreste und der Rücklagenzuführungen Bestandskraft ha
ben und nicht mehr abgeändert werden können. Nach dem Feststellungsbeschluss bekannt wer
dende Unrichtigkeiten können im Rahmen der Haushaltswirtschaft eines Folgejahres bereinigt
werden. Nach erfolgter örtlicher Prüfung und Feststellungder Jahresrechnung ist vom Stadtrat ^=%
über die Entlastung zu beschließen.

Über den durch das Rechnungsprüfungsamt angefertigten Berichtüber die Prüfung der Jahres
rechnung 2013 hat der Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 26. November2014 be
raten.

Im Prüfungsbericht des städtischen Rechnungsprüfungsamts für das Rechnungsjahr 2013, der
vom Rechnungsprüfungsausschuss ohne Änderungen übernommen wurde, wird Folgendes bestä
tigt:

Als Ergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt wird aufgrund
der geprüften Jahresrechnungen bzw. Jahresabschlüsse der Stadt und der von der Stadt verwal
teten Stiftungen sowie der Eigenbetriebe Bäderbetriebe und Stadtentwässerungswerke und der
Regiebetriebe Senioren- und Pflegeheim Reutin, Krematorium, Parkraumbewirtschaftung, Grund
stücksmanagement und Gebäude- und Energiemanagement für das Haushaltsjahr 2013 festge
stellt, dass wesentliche Fehler und Mängel nicht vorliegen.
Die für die Wirtschaftsführung geltenden Grundsätze wurden im Wesentlichen beachtet.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind eingehalten worden.
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Die Einnahmen und Ausgaben sind begründet und belegtsowie die Jahresrechnung und die da
zugehörigen Anlagen nach § 77 Abs. 2 KommHV ordnungsgemäß aufgestellt.

Bei den durchgeführten Prüfungen wurde festgestellt, dass die Verwaltung im Rahmen der Vor
schriften und Grundsätze insgesamt rechtmäßig, wirtschaftlich und sparsam gehandelt hat.

Die Einnahmen hat die Verwaltung weitgehend vollständig und richtig erhoben. Der rechtzeitige
Einzug warausreichend überwacht. Bei den Ausgaben ist im Allgemeinen wirtschaftlich und spar
sam verfahren worden. Die Mehrausgaben waren unabweisbar und sind im Rahmen des Haus
halts gedeckt.

Die Erlässe, Niederschlagungen und Stundungen waren nicht zu beanstanden.

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2013 gegeben.

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der städtischen Dienststellen einschließlich ihrer Regiebe
triebe sowie der Eigenbetriebe waren im Haushaltsjahr 2013 insgesamt geordnet.

Abschließend hat der Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung vom 26. November 2014 ein
stimmig den nachfolgenden Beschlussvorschlag als Empfehlung für den Stadtrat beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Nach Prüfung und Beratung durch den Rechnungsprüfungsausschuss beschließt der
Stadtrat,

a) die Jahresrechnung 2013 der Stadt gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festzustellen:

Soll-Einnahmen (= Anordnungssoll)
+ neue Haushalts-Einnahmereste

./. Abgang alter Haushalts-Einnahmereste

./. Abgang alter Kassen-Einnahmereste

Summe bereinigte Soll-Einnahmen

Soll-Ausgaben (=Anordnungssoll)
+ neue Haushalts-Ausgabereste
./. Abgang alter Haushalts-Ausgabereste
./. Abgang alter Kassenausgabereste

Summe bereinigte Soll-Ausgaben

a) Darin enthalten: Zuführung zumVermögenshaushalt 6.094.842,13 EUR
b) Darin enthalten: Entnahme aus derallgemeinen Rücklage 937.124,01 EUR
c) Darin enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3Satz 2 KommHV (Zuführung z. Rücklage) 537,12 EUR

Verwaltungs
haushalt

Vermögens
haushalt

Gesamt

haushalt

EUR EUR EUR

52.128.179,38
+ 0,00

0.00
9.902.02

12.289.252,94b)
+ 1.300.000,00
- 1.800.000,00

0.00

64.417.432.32
+ 1300.000,00
- 1.800.000,00

9.902.02

52.118..277.36 11.789.252.94 63.907.530.30

52.118.277,36a)
+ 0.00

0,00
0.00

8.370.677,16°)
+ 3.445.457,17

26.881,39
0.00

60.488.954,52
+ 3.445.457,17

26.881,39
0.00

52.118.277r36 11.789.252.94 63.907.530.30
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b) den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtentwässerungswerke für das Jahr 2013
gemäß Art. 102 Abs. 3 GO i.V. mit § 25 Abs. 3 EBV und § 6 Abs. 1 Nr. 6 der Betriebssat
zung wie folgt festzustellen:

Die Bilanzsumme beträgt in Aktiva und Passiva 40.876.197,99 EUR

der Jahresgewinn beträgt 150.659,16 EUR

an Anlagevermögen wurden aktiviert 1.647.884,58 EUR

c) den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bäderbetriebe für das Jahr 2013 gemäß Art. 102
Abs. 3 GO i.V. mit § 25 Abs. 3 EBV und § 6 Abs. 1 Nr. 6 der Betriebssatzung wie folgt
festzustellen:

Die Bilanzsumme beträgt in Aktiva und Passiva 3.090.119,34 EUR

der Jahresverlust beträgt -16.590,15 EUR

an Anlagevermögen wurden aktiviert 104.223,34 EUR

d) den Jahresabschluss des Regiebetriebs Senioren- und Pflegeheim Reutin für das Jahr
2013 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO i.V. mit § 10 der Dienstanweisung wie folgt festzustellen:

Die Bilanzsumme beträgt in Aktiva und Passiva 10.325.217,52 EUR

der Jahresfehlbetrag beträgt - 45.686,91 EUR

an Anlagevermögen wurden aktiviert 4.538,80 EUR

e) die Jahresrechnung des Regiebetriebs Krematorium für das Jahr 2013 gemäß Art. 102
Abs. 3 GO wie folgt festzustellen:

Soll-Einnahmen(= Anordnungssoll)
+ neue Haushalts-Einnahmereste

./. Abgang alter Haushalts-Einnahmereste

./. Abgang alter Kassen-Einnahmereste

Summe bereinigte Soll-Einnahmen

Soll-Ausgaben(=Anordnungssoll)
+ neue Haushalts-Ausgabereste
./. Abgang alter Haushalts-Ausgabereste
./. Abgang alter Kassenausgabereste

Summe bereinigte Soll-Ausgaben 861.063.71 190.739.21 1.051.802.92

a) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt 190.739,21 EUR
b) Darin enthalten: Entnahme ausder allgemeinen Rücklage 0,00 EUR
c) Darin enthalten: Überschuss nach §79 Abs. 3Satz 2 KommHV (Zuführung z. Rücklage) 99.153,91 EUR

Verwaltungs
haushalt

EUR

Vermögens
haushalt

EUR

Gesamt

haushalt

EUR

861.918,97
+ 0,00

0,00
855.26

190.739,21b)
+ 0,00

0,00
0.00

1.052.658,-iw
+ 0,00

0,00
855.26

361.063,71 190.739.21 1.051.802.92

861.063.71a)
+ 0,00

0,00
0.00

190.739,21°)
+ 0,00

0,00
0.00

1.051.802,92
+ 0,00

0,00
0.00
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f) die Jahresrechnung des Regiebetriebs Parkraumbewirtschaftung für das Jahr 2013 ge
mäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festzustellen:

Verwaltungs- Vermögens- Gesamt
haushalt haushält haushält

EUR EUR EUR

Soll-Einnahmen (= Anordnungssoll) 3.250.490,81 872.624,62b) 4.123.115,43
+ neue Haushalts-Einnahmereste + 0,00 + 0,00 + 0,00
./. Abgang alter Haushalts-Einnahmereste - 0,00 - 0,00 - 0,00
./. Abgang alter Kassen-Einnahmereste - 2.631.02 - 0.00 - 2.631.02

Summe bereinigte Soll-Einnahmen 3.247.859.79 872.624.62 4.120.484r41

Soll-Ausgaben (= Anordnungssoll) 3.247.859.79a) 872.624,62°) 4.120.484,41
+ neue Haushalts-Ausgabereste + 0,00 + 0,00 + 0.00
./. Abgang alter Haushalts-Ausgabereste - 0,00 - 0,00 - 0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste - 0.00 - 0.00 - 0.00

Summe bereinigte Soll-Ausgaben 3.247.859.79 872.624.62 4.120.484.41

a) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt 872.624,62 EUR
b) Darin enthalten: Entnahme aus derallgemeinen Rücklage 0,00 EUR
c) Darin enthalten: Uberschuss nach §79Abs. 3Satz 2 KommHV (Zuführung z. Rücklage) 706.384,14 EUR

g) die Jahresrechnung des Regiebetriebs Grundstücksmanagement für das Jahr
2013 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festzustellen:

Soll-Einnahmen (= Anordnungssoll)
+ neue Haushalts-Einnahmereste

./. Abgang alter Haushalts-Einnahmereste

./. Abgang alter Kassen-Einnahmereste

Summe bereinigte Soll-Einnahmen

Soll-Ausgaben (= Anordnungssoll)
+ neue Haushalts-Ausgabereste
./. Abgang alter Haushalts-Ausgabereste
./. Abgang alter Kassenausgabereste

Summe bereinigte Soll-Ausgaben

a) Darin enthalten:Zuführung zum Vermögenshaushalt
b) Darin enthalten: Entnahmeaus der allgemeinen Rücklage

Verwaltungs
haushalt

EUR

Vermögens
haushalt

EUR

Gesamt

haushalt

EUR

568.654,82
+ 0,00

0,00
0.00

2.546.276,22b)
+ 0.00
- 650.000,00

0.00

3.114.931,04
+ 0,00
- 650.000,00

0.00

568.654.82 1.896.276.22 2.464.931.04

568.654,82a)
+ 0,00

0,00
0.00

2.094.636.35°)
+ 0.00
- 198.360,13

0.00

2.663.291,17
+ 0,00
- 198.360,13

0.00

568.654.82 1.896.276.22 2.464.931.04

halt

Rücklage
xtz 2 KommHV (ZuKihrung z. Rücklage)

333.627,18 EUR
0,00 EUR

1.974.945,91 EUR
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h) die Jahresrechnung des Regiebetriebs Gebäude- und Energiemanagement für das Jahr
2013 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festzustellen:

Verwaltungs- Vermögens- Gesamt
haushalt haushält haushält

EUR EUR EUR

Soll-Einnahmen (= Anordnungssoll) 647.313.40 4.183.081.38b) 4.830.394,78
+ neue Haushalts-Einnahmereste + 0,00 + 699.100,00 + 699.100,00
./. Abgang alter Haushalts-Einnahmereste - 0,00 - 0,00 - 0,00
./. Abgang alter Kassen-Einnahmereste 0.00 - 0.00 - 0,00

Summe bereinigte Soll-Einnahmen 647.313.40 4.882.181.38 5.529.494.78

Soll-Ausgaben (= Anordnungssoll) 647.313,40a) 2.552.400,65°) 3.199.714,05
+ neue Haushalts-Ausgabereste + 0,00 + 2.329.780,73 + 2.329.780,73
./. Abgang alter Haushalts-Ausgabereste - 0,00 - 0,00 - 0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste 0.00 - 0.00 - 0.00

Summe bereinigte Soll-Ausgaben 647.313.40 4.882.181.38 5.529.494.78

a) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt 319.623,43 El"*%
b) Darin enthalten: Entnahme aus derallgemeinen Rücklage 392.676,95 EUi*
c) Darin enthalten: Uberschuss nach § 79Abs. 3Satz 2 KommHV (Zuführung z.Rücklage) 0,00 EUR

i) die Jahresrechnungen der Stiftungen gemäß Art. 20 BayStG mit den dort für 2013 aus
gewiesenen Beträgen festzustellen.

j) Die Prüfungserinnerungen sind den Ämtern zur Stellungnahmezuzuleiten.

Lindau (B), 8. Dezember 2014
Stadt. Rechnungsprüfungsamt

Zimmer
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